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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.2753/J der 
Abgeordneten Rauch u.a. betreffend Kinderlebensmittel auf dem Prüfstand wie folgt: 

Vorab weise ich darauf hin, dass für Angelegenheiten der Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit die Bundesministerin für Gesundheit legistisch zuständig ist. Über die vom BMG 
ergehende Antwort hinaus ist seitens meines Ressorts Folgendes festzuhalten: 
 
Fragen 1 bis 5: 

Ja, über diese Testreihe ist mein Ressort seit ihrem Beginn im August 2014 informiert. Diese 
Testreihe wird voraussichtlich bis März 2015 durchgeführt, wobei die Berichterstattung lau-
fend der Website www.konsument.at zu entnehmen ist. 

Das Konsumentenportal des Sozialministeriums www.konsumentenfragen.at verweist eben-
falls auf die gegenständlichen aktuellen Testberichte in der Zeitschrift Konsument.  

Fragen 6 bis 9: 

Der VKI betreibt seit Juli 2012 im Auftrag des Sozialministeriums und des Gesundheitsminis-
terium (BMG) die Website www.lebensmittel-check.at. Auf dieser Website werden u.a. Kin-
derlebensmittel, die an der Grenze zur Irreführung beworben werden, beurteilt und bespro-
chen. Die Inhalte dieser Website sind kostenlos zugänglich und stehen somit auch allen 
Nicht-Abonnenten des Konsumenten-Testmagazins unbeschränkt zur Verfügung. 
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Darüber hinaus unterstütze ich die auf Initiative des BMG erstellten Maßnahmen im Rahmen 
des Nationalen Aktionsplans Ernährung (NAP.e). Weitere Informationen zum NAP.e sind der 
Anfragebeantwortung des BMG zu entnehmen. 

Fragen 10-13: Hinsichtlich der erhöhten Kosten für Kinderlebensmittel ist festzuhalten, dass 
Preise klar und deutlich lesbar sein müssen und es der Entscheidung der Konsumentin oder 
des Konsumenten obliegt, das Produkt zu kaufen. Ist die Preisangabe jedoch zur Irreführung 
geeignet, so kann dagegen mit Verbandsklage wegen irreführender Geschäftspraktik gemäß 
§ 2 UWG vorgegangen werden. Mein Ressort beauftragt den VKI in ausgewählten Fällen mit 
der Führung derartiger Unterlassungsklagen.  

Mit freundlichen Grüßen 

HBM Rudolf Hundstorfer 
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